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OFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
69 Umweltamt
55 Fachbereich Jugend und Soziales

Betreff:

Teilanderung Nr. 100 - Im Deerth - zum Flachennutzungsplan der Stadt Hagen
hier: Beschluss zur &ffentlichen Auslegung gemaf § 3 (2) BauGB (Entwurfs- und
Offenlegungsbeschluss)

Beratungsfolge:

07.11.2017 Bezirksvertretung Hagen-Mitte

08.11.2017 Naturschutzbeirat

08.11.2017 Sozialausschuss

09.11.2017 Ausschuss fur Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilitat
14.11.2017 Stadtentwicklungsausschuss

30.11.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschlie3t den im Sitzungssaal ausgehangten und zu die-
sem Beschluss gehorenden Entwurf der Teilanderung Nr. 100 — Im Deerth -zum
Flachennutzungsplan der Stadt Hagen sowie die dazugehodrige Begrindung vom
30.08.2017 und den Umweltbericht nach § 3 (2) BauGB in der zuletzt glltigen Fas-
sung.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Teilanderung Nr. 100 — Im Deerth - mit der Be-
grindung und dem Umweltbericht 6ffentlich auszulegen.

Die Begrundung vom 30.08.2017 wird Bestandteil des Beschlusses und ist als Anla-
ge des Beschlusses Gegenstand der Niederschrift.

Geltungsbereich:

Das Plangebiet liegt im Stadtbezirk Hagen-Mitte im Bereich der Fachklinik ,Im De-
erth und wird im Westen, Norden und Osten durch den Elsa-Brandstréom-Weg und
den gegenuberliegend verlaufenden Forstweg begrenzt. Die sudliche Begrenzung
bildet das Gelande der Fachklinik.
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Néachster Verfahrensschritt:

Der Verfahrensabschluss wird fur das 2. Quartal 2018 angestrebt. Danach wird der
beschlossene Plan der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die Bezirks-
regierung hat 3 Monate Zeit zur Prifung. Mit der Bekanntmachung der Genehmi-
gung wird die Teilanderung rechtswirksam.
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Kurzfassung

Nach § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird die Planung zur Teilanderung Nr. 100 —
Im Deerth - des Flachennutzungsplanes der Stadt Hagen sowie die dazugehorige
Begrindung und der Umweltbericht flr die Dauer eines Monats 6ffentlich ausgelegt
und damit der Offentlichkeit und den Behdrden zur Stellungnahme vorgestellt.

Begriindung
1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Hagen-Markischer Kreis beabsichtigt, die beste-
hende Fachklinik Deerth um eine Therapieeinrichtung fur 42 Patienten/innen im ge-
schlossenen Maldregelvollzug zu erweitern. Bisher kdnnen aufgrund fehlender hoch
gesicherter Bereiche keine Erstaufnahmen von Patienten durchgefihrt werden. Aus
diesem Grund ist die Errichtung einer Eingangseinrichtung neben der vorhandenen
Klinik Deerth beabsichtigt.

Das Neubauprojekt umfasst eine umzaunte ,Eingangseinrichtung® bestehend aus
Raumen fur Patienten/-innen, fur Sport und Ergotherapie sowie Arbeitstherapie und
fur Erwachsenenbildung. Die Eingangseinrichtung im Malregelvollzug ist Teil einer
Kette von Einrichtungen im Therapieablauf fur Suchtpatienten, die aufeinander auf-
bauen. Nach der stationaren Entgiftung in der ,Eingangseinrichtung® folgt der nachs-
te Therapieschritt in der bestehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterfuhrende
Therapie in der Volmeklinik und zuletzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbil-
dung in einer Einrichtung fur betreutes Wohnen.

Ziel der Flachennutzungsplan-Teilanderung ist, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir die Erweiterung der Therapieeinrichtung zu schaffen. Hierzu ist die Ande-
rung des Flachennutzungsplans von Flache fur Gemeinbedarf, Flache fur die Land-
wirtschaft und Wald in eine Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,sonstige
soziale Einrichtung® erforderlich. Im nordlichsten Bereich des Plangebietes bleibt es
bei der Darstellung als Wald.

2. Vorlauf
2.1. Einleitungsbeschluss

Der Rat der Stadt Hagen hat am 13.11.2014 den Aufstellungsbeschluss fur die o. g.
FNP-Teilanderung gefasst.
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2.2. Burgeranhorung

Die Beteiligung der Burger an der Bauleitplanung gemaR § 3, Abs. 1 BauGB fand fur
die Flachennutzungsplanteilanderung am 24.01.2017 statt.

2.3. Fruhzeitige Behordenbeteiligung
Die frihzeitige Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemal § 3, Abs. 1 BauGB
fand fur den Bereich Im Deerth in der Zeit vom 21.03.2017 bis einschlieBlich
21.04.2017 statt.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der beigefliigten Begrindung vom
30.08.2017 sowie dem Protokoll der Burgeranhorung vom 24.01.2017.
Bestandteile der Vorlage
e Begrindung zur FNP-Teilanderung Nr. 100 — Im Deerth — vom 30.08.2017
o Teil A—Begrundung -
o Teil B— Umweltbericht -
« Protokoll Uber die Burgeranhérung am 24.01.2017

« Ubersichtsplan zum Geltungsbereich der FNP-Teilanderung

Finanzielle Auswirkungen

x | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.

Erik O. Schulz Thomas Grothe
Oberbulrgermeister Technischer Beigeordneter
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1. Plangebiet

1.1 Raumlicher Geltungsbereich

Im Deerth

Das Plangebiet liegt im Siiden des Stadtbezirks Hagen-Mitte und umfasst den Bereich der
vorhandenen Klinik und die nérdlich angrenzende Flache, auf der die Erweiterung der Ein-
richtung vorgesehen ist.

1.2 Gegenwartige Situation im Plangebiet

Das Klinikgelande befindet sich im Hagener Stadtwald und wird bis auf die sidwestliche
Grundsticksgrenze von Forstwegen begrenzt. Im sidlichen Drittel des Planbereichs ist
die Klinik mit einem auf der Nordseite angeordneten Zugangsbereich angeordnet. Von
hier aus sind ein Gewéachshaus und ein 2-geschossiges Wohngebaude flir Patienten zu
erreichen. Es schlieBt sich ein parkartiges Gelande mit weiteren Nebengebauden und ei-
nem Sandspielfeld an. Im mittleren Planbereich befinden sich eine Stallanlage und an-
schlieBend eine Wiese, die nach Norden in Wald Ubergeht.

Der Planbereich ist von Waldflachen umgeben. Lediglich nach Stiden und Westen befin-
den sich einige Gebaude. In einem Abstand von ca. 150 m liegt der stadtische Forstbe-
triebshof und in ca. 300 m Entfernung befindet sich ein Waldkindergarten. Weitere Ge-
baude in der Umgebung dienen Wohnzwecken.



iléchennutzungsplan Teildnderung Nr. 100 — Im Deerth - 30.08.2017

v
2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Hagen-Méarkischer Kreis beabsichtigt, die bestehende
Fachklinik Deerth um eine Therapieeinrichtung fir 42 Patienten/-innen im geschlossenen
MaBregelvollzug zu erweitern. Bisher kénnen aufgrund fehlender hoch gesicherter Berei-
che keine Erstaufnahmen von Patienten durchgefihrt werden. Aus diesem Grund ist die
Errichtung einer Eingangseinrichtung neben der vorhandenen Klinik Deerth beabsichtigt.

Das Neubauprojekt umfasst eine umzaunte ,Eingangseinrichtung” bestehend aus R&au-
men fUr Patienten/-innen, flr Sport und Ergotherapie sowie Arbeitstherapie und fir Er-
wachsenenbildung. Die Eingangseinrichtung im MaBregelvollzug ist Teil einer Kette von
Einrichtungen im Therapieablauf fir Suchtpatienten, die aufeinander aufbauen. Nach der
stationdren Entgiftung in der ,Eingangseinrichtung” folgt der nachste Therapieschritt in der
bestehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterfihrende Therapie in der Volmeklinik und
zuletzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbildung in einer Einrichtung flr betreutes
Wohnen.

Ziel der Flachennutzungsplan-Teilanderung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fir die Erweiterung der Therapieeinrichtung zu schaffen. Hierzu ist die Anderung des FI&-
chennutzungsplans von Flache fir Gemeinbedarf, Flache fir die Landwirtschaft und Wald
in eine Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,sonstige soziale Einrichtung“ erfor-
derlich. Im nérdlichsten Bereich des Plangebietes bleibt es bei der Darstellung als Wald.

3. Planungsrechtliche Situation

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Der Regionalplan (Gebietsentwicklungsplan GEP Regierungsbezirk Arnsberg, Teilab-
schnitt — Oberbereiche Bochum und Hagen, September 2001) stellt diesen Bereich als
Freiraum — Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche — mit den Freiraumfunktionen Schutz
der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung dar. Im landesplanerischen Testat
des RVR Uber die Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung und Landes-
planung geman § 34 (1) LPIG NRW vom 22.03.2016 wird die Vereinbarkeit mit den Zielen
der Raumordnung in Aussicht gestellt, wenn u. a. eine Vertréglichkeit der Auswirkungen
des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild dargelegt werden.

Ausschnitt Regionalplan
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3.2 Landschaftsplanung

Der Landschaftsplan setzt fir diesen Bereich das Landschaftsschutzgebiet ,Selbecke
(LSG 1.2.2.30) fest. Das Landschaftsschutzgebiet hat eine GréBe von ca. 8 km? und er-
streckt sich in etwa zwischen der Selbecker StraBe, der Bebauung Eilpe, Innenstadt,
Wehringhausen Hestert und der StraBe Im Kettelbach.

Der Landschaftsplan tritt mit Rechtskraft der Bauleitpldne in den betroffenen Teilbereichen
auBer Kraft.

Ausschnitt Landschaftsplan

3.3 Verbindliche Bauleitplanung

Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan ist derzeit nicht vorhanden. Der Rat der Stadt Ha-
gen hat im Februar 2015 beschlossen fir diesen Bereich den Bebauungsplan Nr. 8/14
(662) — Erweiterung Fachklinik Deerth - aufzustellen.

Das Scopingverfahren fand parallel zum FNP-Teilanderungsverfahren in der Zeit vom

28.06.2014 bis 25.07.2017 einschlieBlich statt, die friihzeitige TOB-Beteiligung vom
21.03.2017 bis einschlieBlich 21.04.2015.
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4. Bisherige und zukiinftige Darstellungen

Bisherige Darstellung
Zukunftige Darstellung

Der Flachennutzungsplan stellt fir das Plangebiet Flache fir Gemeinbedarf mit der
Zweckbestimmung ,sonstige soziale Einrichtung®, Flache fir die Landwirtschaft und Wald
dar. Geplant ist die Neudarstellung einer Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung
.sonstige soziale Einrichtung®. Im nérdlichsten Bereich des Plangebietes bleibt es bei der
Darstellung als Wald.

5. Verkehr/ErschlieBung

Verkehrlich ist die Fachklinik von Wehringhausen aus Uber die StraBe ,Deerth” und weiter
von dort Uber eine private Zufahrt zu erreichen. Abzweigend von dieser wird die Ein-
gangseinrichtung Uber eine eigene Zufahrt erschlossen. Die StraBe Deerth ist fir den zu-
satzlichen Verkehr ausreichend dimensioniert. Es besteht allerdings die Absicht, vier
Ausweichstellen, die bereits heutzutage bestehen, zu befestigen.

5.1 Ruhender Verkehr

Ca. 50 Stellplatze sind fir geplante Einrichtung auf dem AWO-Grundstiick nachzuweisen.
Die Zufahrt zu dem Pfortengebaude wird platzartig angelegt, damit auf dieser Flache ein
GroBteil der erforderlichen Stellplatze angelegt werden kann.

5.2 Offentlicher Personennahverkehr

Die Einrichtung ist nicht direkt an das Busnetz der Hagener StraBenbahn AG angebun-
den. Die nachste Bushaltestelle befindet sich in ca. 2,3 km Entfernung an der Eugen-
Richter-Stra3e in Wehringhausen.
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6. Ver- und Entsorgung

6.1 Strom, Gas- u. Wasserversorgung

Die Versorgung des Gebietes mit Gas, Wasser und Strom ist gewahrleistet und erfolgt
durch die o6rtlichen Versorgungstrager.

6.2  Offentliche Entwasserung

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser wird durch den vorhandenen Mischwasserkanal DN150 in der
Deerth-/PelmkestraBe aufgenommen.

Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser kann Uber den o. g. Mischwasserkanal aus hydrau-
lischen Griinden nicht aufgenommen werden und wiederspricht auch den Forderungen
des § 51a Landeswassergesetz (LWG). Ein Kanalneubau fiir eine gesonderte Regenwas-
serableitung scheidet aus wirtschaftlichen Griinden aus. Aufgrund dieser Gegebenheiten
wird das Regenwasser nach § 51a LWG im Plangebiet versickert.

Hierzu wurde ein Gutachten zur Versickerung von Niederschlagen im Januar 2017 er-
stellt. Unter Berticksichtigung zwischenzeitlicher Plandnderungen wurde ein neuer Bericht
fir das Bebauungsplanverfahren und fur den Antrag zum Wasserrecht erarbeitet. Grund-
lage der Berechnung ist ein Uberflutungsnachweis fiir ein 10-jahriges Regenereignis. Die
Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Versickerung der anfallenden Nieder-
schlage Uber die berechneten Versickerungskdrper im Plangebiet méglich ist. Es besteht
die Absicht, die im Gutachten vorgeschlagene Versickerungsanlagen mit Rigolen durch-
zuflihren.

6.3 Millentsorgung

Die Entsorgung des Gewerbe- und Hausmudlls wird durch den Hagener Entsorgungsbe-
trieb erfolgen.

7. Umweltbelange

7.1 Artenschutz

Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in den Jahren 2007
und 2009 mussen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren bericksichtigt
werden. In diesem Zusammenhang ist eine Artenschutzprifung (ASP) durchzufiihren, bei
der ein naturschutzrechtlich fest umrissenes Artenspektrum (in NRW: planungsrelevante
Arten) einem bis zu dreistufigen Prufverfahren unterzogen wird.

Im Rahmen des Planverfahrens ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag geman § 44
Bundesnaturschutzgesetz zu erstellen. Dabei wird es sich zunachst um eine Vorprifung
handeln, um zu ermitteln, ob planungsrelevante Arten von der Planung betroffen sind.

Das Umweltblro Essen wurde mit der Erstellung der nach dem BNatSchG erforderlichen
Artenschutzrechtlichen Vorprifung (ASVP) beauftragt.
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Die Artenschutzrechtlichen Vorpriufung kommt zu folgendem Ergebnis:

Vor dem Hintergrund fehlender Habitatbestandteile bzw. schlechter Habitatqualitat
auf den Vorhabenflachen ist eine erhebliche Beeintréachtigung der im FIS verzeichneten
»planungsrelevanten Arten“ nicht zu erwarten. AuBerdem gqilt, dass die auf den Vorha-
benflachen angetroffenen Biotopstrukturen und somit auch alle theoretisch vorhandenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten planungsrelevanter Arten im rdumlichen Zusammen-
hang weiterhin vorhanden und &kologisch funktionsfahig waren. Ein VerstoBB gegen die
Verbote des § 44 (1) BNatSchG in Verbindung mit § 44 (5) BNatSchG liegt somit
nicht vor.

Aus gutachterlicher Sicht bedarf es keiner weiteren Untersuchungen.

Die artenschutzrechtlichen Belange stehen der Realisierung des Vorhabens nicht entge-
gen. Zu den anderen Schutzgltern des Naturschutzes sind entsprechende Aussagen
dem zum B-Plan erstellten landschaftspflegerischen Fachbeitrag zu entnehmen.

7.2 Larmschutz

Aufgrund des verhaltnismaBig geringen Verkehrsaufkommens durch den Klinikbetrieb
einschlieBlich der geplanten Erweiterung und der Lage im Wald sind keine Larmkonflikte
zu erwarten. Eine larmtechnische Untersuchung ist daher nicht erforderlich.

7.3 Altlasten

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflachen oder schéadliche Bodenveranderungen sind im
Bereich des Bebauungsplans nicht bekannt.

Sollten sich jedoch bei Eingriffen in den Boden Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer Alt-
last oder schadlichen Bodenveranderung ergeben, so ist die Untere Bodenschutzbehdrde
der Stadt Hagen unverziglich zu verstandigen. In diesem Fall kébnnen weitere Auflagen
formuliert werden (§ 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz).

Im Bebauungsplan ist ein entsprechender Hinweis aufgefuhrt.

7.4 Kampfmittel

Das Plangebiet ist nicht als ehemaliges Bombenabwurfgebiet dokumentiert. Eine Luftbild-
auswertung war daher nicht erforderlich. Es wird allerdings auf ein bestehendes Restrisiko
hingewiesen, weil das Vorhandensein von Kampfmitteln nie véllig ausgeschlossen werden
kann. Insbesondere bei Erdeingriffen ist deshalb mit besonderer Vorsicht vorzugehen.

Weist bei der Durchfiihrung von Bauvorhaben der Erdaushub auf eine auBergewdhnliche
Verfarbung hin oder werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Arbeiten so-
fort einzustellen und die zustandige Polizeidienststelle oder das Amt fur 6ffentliche Si-
cherheit, Verkehr und Personenstandswesen zu versténdigen zu verstandigen.

Im Bebauungsplan ist ein entsprechender textlicher Hinweis aufgefuhrt.
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7.5 Wald

Teile des Plangebietes bestehen aus Waldflachen. Waldflachen, die nicht fir Bauflachen
herangezogen werden, sind zum dauerhaften Erhalt als Flachen fir Wald dargestellt.

Das Plangebiet grenzt allseits an stadtische Waldflachen an. Mit dem Regionalforstamt
und der Forstwirtschaft des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH) wurden folgende Abstande
zu dem Stadtwald vereinbart. Von den Grundstiicksgrenzen (AWO / Stadt Hagen) bis zu
den Gebauden ist ein Abstand von mindestens 20 m einzuhalten. In Verbindung mit den
grenzbegleitenden stadtischen Forstwegen ergibt sich ein Waldabstand von ca. 25 m.
Nebengebaude wie z.B. der Sicherungszaun missen einen Mindestabstand von 10 m ab
der Grundsticksgrenze einhalten. Die Gebdude missen zu den im Plangebiet gelegenen
Waldflachen einen Mindestabstand von 20 m einhalten. Die im Bebauungsplanentwurf
blau eingezeichneten Baugrenzen halten diese Mindestabsténde ein. Eine Ausnahme bil-
det der Abstand zwischen der Baugrenze entlang der sidlichen Fassade der vorhande-
nen Klinik zur stidlich gelegenen Waldflache.

7.6 Zusammenfassung des Umweltberichtes (Teil B)
Der Umweltbericht liegt als Teil B dieser Begriindung vor.

Zusammenfassend sind nachfolgend die Ergebnisse und die Bewertung der Auswirkun-
gen (siehe Teil B Umweltbericht, S. 12) dargestellt:

Durch die geplante Anderung der Darstellung im FNP und die sich daran anschlieBenden
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 8/14 (662) werden erhebliche Verédnderungen
im Naturhaushalt, insbesondere bezogen auf die Schutzgiter Tiere/Pflanzen und Boden
vorbereitet, die auf die deutliche VergréBerung der fur bauliche Zwecke in Anspruch ge-
nommenen Flachen zurtickzufiihren sind. Die Veranderungen bei den Schutzgltern Was-
ser, Klima/Luft und Mensch sowie Landschaftsbild und Kultur- und Sachguter werden hin-
gegen als nicht erheblich beurteilt.

7.7 Stadtebauliche Abwagung der Umweltbelange

Bei der Aufstellung der Bauleitplane sind unter anderem auch die sozialen Bedurfnisse
der Bevdlkerung zu berlcksichtigen. Wie unter Punkt 2 ,Anlass, Ziel und Zweck der Pla-
nung” dargestellt, ist die geplante Eingangseinrichtung im MaBregelvollzug Teil einer Ket-
te von Einrichtungen im Therapieablauf fir Suchtpatienten, die aufeinander aufbauen.
Nach der stationdren Entgiftung in der ,Eingangseinrichtung® folgt der nachste Therapie-
schritt in der bestehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterfiihrende Therapie in der
Volmeklinik und zuletzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbildung in einer Einrich-
tung far betreutes Wohnen.

Die geplante Darstellung einer Sonderbauflache in Bereiche hinein, bei denen es sich
vormals Uberwiegend um eine parkahnliche Grinflache bzw. Wald handelte, fihrt un-
streitbar zu Beeintrachtigungen der Umwelt. Erhebliche Auswirkungen verbleiben zu-
sammenfassend insbesondere auf die Schutzguter Tiere/Pflanzen und Boden, die auf die
deutliche VergréBerung der fur bauliche Zwecke in Anspruch genommenen Flachen zu-
rickzufihren sind. Eine Kompensation der Eingriffe ist im Plangebiet nicht méglich, son-
dern erfolgt unter Berlcksichtigung der nach Forstrecht erforderlichen Kompensation
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v
plangebietsextern. Art und Umfang werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Be-
gleitplane zum Bebauungsplan festgelegt. Vor diesem Hintergrund missen aus stadte-
baulicher Sicht die negativen Auswirkungen zugunsten der sozialen Bedirfnisse der Be-
vOlkerung zurtickgestellt werden.

8. Gender Mainstreaming

Laut § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpldne insbesondere die
sozialen und kulturellen BedUrfnisse der Bevdlkerung, die Bedirfnisse der Familien, der
jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und
Manner sowie Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung zu be-
ricksichtigen. Bei allen gesellschaftlichen Vorhaben sollen die unterschiedlichen Lebens-
situationen sowie Bedurfnisse von Frauen und Méannern Berucksichtigung finden. Die Er-
weiterung der bestehenden Fachklinik Deerth dient sowohl der Therapierung von Patien-
tinnen als auch Patienten. Weitere Faktoren, die unter den besonderen Aspekten des
Gender Mainstreaming Bericksichtigung finden kénnten, sind nicht erkennbar. Unter-
schiedliche Auswirkungen auf Manner und Frauen durch die Planung werden nicht gese-
hen.

0. Denkmalschutz

Innerhalb des Plangebiets sind keine denkmalgeschitzten Objekte vorhanden. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL-Arch&ologie) gibt den folgenden Hinweis:

,Bei Bodeneingriffen kdnnen Bodendenkmale (Kultur- und/oder naturgeschichtliche Bo-
denfunde, d. h. Mauern, alte Graben, Einzelfunde aber auch Veranderungen und Verfar-
bungen in der natirlichen Beschaffenheit, Hohlen und Spalten aber auch Zeugnisse tieri-
schen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die
Entdeckung von Bodendenkmalern ist der Stadt/Gemeinde als Unterer Denkmalbehérde
und/oder der LWL-Archéologie fir Westfalen, AuBBenstelle Olpe (Tel. 02761/93750; Fax:
027661/2466) unverzlglich anzuzeigen und die Entdeckungsstéatte mindestens drei Werk-
tage in unverandertem Zustand zu erhalten (§§ 15, 16 DSchG NRW), falls diese nicht
vorher von den Denkmalbehdérden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fiir wissenschaftliche
Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW).*

10. Flachenbilanz
Die Gesamtflache der FNP-Teilanderung betragt ca. 2,74 ha.
Dadurch erhéht sich die Sonderbauflache im Flachennutzungsplan um 2,58 ha auf 153,91
ha (+ 1,7 %). Die Flache fir Gemeinbedarf verringert sich um 0,56 ha auf 217,15 ha (- 0,3

%), die Flache far die Landwirtschaft um 0,97 ha auf 2649,56 ha (- 0,04 %), der Wald um
1,04 ha auf 6919,55 ha (- 0,02 %). Die Gesamtflache der Stadt Hagen betragt 16.067 ha.
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1 Kurzbeschreibung der Planung

Die Arbeiterwohlfahrt - Unterbezirk Hagen-Markischer Kreis beabsichtigt, die bestehende
Fachklinik Deerth um eine Therapieeinrichtung fiir 42 Patienten/innen im geschlossenen
Malregelvollzug zu erweitern. Die planungsrechtlichen Grundlagen fiir die Erweiterung
der Klinik sollen durch den Bebauungsplan Nr. 8/14 (662) geschaffen werden. Dazu ist
gleichzeitig auch der Flichennutzungsplan zu dndern. Ziel der 100. Anderung des FNP ist
somit Giberwiegend die Darstellung von ,Sondergebiet” mit der Zweckbestimmung ,sons-
tige soziale Einrichtung”. Die nicht fiir die Sondernutzung vorgesehenen Flachen im Nor-
den sollen weiterhin als ,, Flache fiir Wald“ dargestellt werden.

Das Neubauprojekt umfasst eine umzdunte , Eingangseinrichtung” bestehend aus Rdumen
fuir Patienten/-innen, fiir Sport und Ergotherapie sowie Arbeitstherapie und fiir Erwachse-
nenbildung. Die Eingangseinrichtung im Mafregelvollzug ist Teil einer Kette von Einrich-
tungen im Therapieablauf fiir Suchtpatienten, die aufeinander aufbauen. Nach der statio-
naren Entgiftung in der ,,Eingangseinrichtung” folgt der nachste Therapieschritt in der be-
stehenden Fachklinik. Darauf folgt die weiterfliihrende Therapie in der Volmeklinik und zu-
letzt der Wiedereinstieg in Arbeit und ggf. Ausbildung in einer Einrichtung fiir betreutes
Wohnen.

Der wirksame Flichennutzungsplan stellt im Anderungsbereich Wald, Sonderbaufliche
und landwirtschaftliche Flache dar. Die Walddarstellung umfasst auch Teile des Geb&dude-
bestandes der ,Klinik Deerth” bzw. deren parkartig gestaltete Freiflaichen. Vom Neubau-
vorhaben sind die Darstellungen ,Flache fiir Wald“ und ,Flache fiir Landwirtschaft” betrof-
fen.

Die Gesamtflache der FNP-Teilanderung betragt ca. 2,8 ha.

2 Darstellung der in Fachgesetzen und Verordnungen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes

Bauleitplane sollen nach § 1 (5) BauGB eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung, die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegeniiber kiinftigen Generationen sichern und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienen-
de sozialgerechte Bodennutzung gewdhrleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwiirdige Umwelt zu sichern und die natiirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und
zu entwickeln, auch in Verantwortung fiir den allgemeinen Klimaschutz, sowie die stadte-
bauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwi-
ckeln.

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschlieBlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege als zu beriicksichtigende Belange genannt, sowie in §
1 a BauGB der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden vorgegeben. In
diesem Zusammenhang ist auch die Inanspruchnahme von Waldflachen nach § 1a Abs. 2
BauGB zu beurteilen.

Immissionsschutz

Ziele des Immissionsschutzes ergeben sich aus dem rahmensetzenden Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) und einer Reihe von Regelwerken, deren Anwendungsbereiche
und Verbindlichkeitsgrade fiir die Bauleitplanung unterschiedlich sind.

Naturschutzrecht

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Landesnaturschutzgesetz Nordrhein
Westfalen (LNatSchG NRW) legen als Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
fest, dass Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage
des Menschen zu schiitzen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederher-
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zustellen sind. Besonders hervorgehoben wird, dass dies im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich sowie in Verantwortung fiir zukiinftige Generationen zu erfolgen hat. Beein-
trachtigungen sind zu vermeiden und soweit dies nicht moglich ist durch entsprechende
MaRnahmen auszugleichen.

Wasserrecht

Das Landeswassergesetz wurde zur Ausfiillung der rahmenrechtlichen Regelungen des
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlassen. Beide Gesetze haben unter anderem die Aufgabe,
den Wasserhaushalt als Bestandteil von Natur und Landschaft und als Grundlage fiir die
offentliche Wasserversorgung und die Gesundheit der Bevolkerung zu ordnen. Geregelt
werden insbesondere der Schutz und die Entwicklung von Oberflaichengewdssern und
Grundwasser, zum Beispiel mit einem Verschlechterungsverbot, sowie die Abwasserbesei-
tigung.

Bodenschutzrecht

Der Bodenschutz ist auf Bundesebene als Querschnittsmaterie in anderen Gesetzen (u.a.
BauGB, s.0.) geregelt. Ergdnzend bestimmt das Bundesbodenschutzgesetz, dass die Funk-
tionen des Bodens nachhaltig zu sichern und erforderlichenfalls wiederherzustellen sind.
Im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelungen steht der Aspekt der Gefahrenabwehr. Ergan-
zend zum BBodSchG wurde insbesondere hinsichtlich Verfahrensregelungen das Landes-
bodenschutzgesetz erlassen. In Hinblick auf schadliche Bodenverdnderungen (v.a. Altlas-
ten und Verdnderungen aufgrund von Erosion) macht die Bundesbodenschutzverordnung
Vorgaben unter anderem zur Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflachen, zu de-
ren Sanierung und zur Vorsorge.

3 Darstellung der in Fachplanen und Konzepten festgelegten
Ziele des Umweltschutzes

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes der Stadt Hagen. Die Vor-
habenflache ist Teil des Entwicklungsraumes 1.1.36 , Hagener Randhdhen im Bereich Has-
pe/Selbecke/Kalthausen” und als Landschaftsschutzgebiet Nr. 1.2.2.30 "Selbecke" festge-
setzt.

Pline des Wasser-, Immissionsschutz- oder Abfallrechts, die zum Planungsraum spezifi-
sche Aussagen machen, die einen planerischen Handlungsbedarf begriinden, liegen nicht
vor.

4 Beschreibung des Umweltzustandes

Der Anderungsbereich umfasst die vorhandene Fachklinik sowie die sich daran nérdlich
anschlieBenden Flachen bis zu nordwestlich und norddstlich verlaufenden Waldwegen.
Das Plangebiet umfasst neben den Bestandsflachen (Klinikgebdude, Nebengebdude und
parkartig gestaltete Freiflichen) vor allem eine Griinlandflache und Waldflache. Die be-
stehende Einrichtung ist von Wehringhausen aus tber die Deerthstralle und von dort wei-
ter iber eine bestehende private Zufahrt zu erreichen.

Der Anderungsbereich ist allseits von Wald umgeben. Vorherrschend ist Laubwald, die
ehemals umfangreicheren Nadelwaldflachen &stlich der Vorhabenflachen sind in den letz-
ten 10 Jahren deutlich zuriickgegangen. Teilweise finden sich auch gréRere Neuauffors-
tungen.

Westlich des Plangebietes befindet sich das Forsthaus mit dem Waldkindergarten. Im Um-
kreis von 500 m gibt es etwa ein Dutzend weiterer Gebdude. Alle zufiihrenden Strallen
weisen durchweg geringe, teilweise nur einspurige Ausbauquerschnitte auf und sind nicht
fiir groRes Verkehrsaufkommen ausgelegt.

Umweltbericht
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Der Anderungsbereich und sein niheres und weiteres Umfeld sind durch die Alleinlage in-
nerhalb groRer Waldflachen nicht durch nennenswerte Larm- oder sonstige Immissionen
belastet. Die umgebenden Waldflachen befinden sich weit Giberwiegend im Eigentum der
Stadt Hagen bzw. des RVR und werden intensiv fiir die Naherholung genutzt.

Bodenkundlich herrscht im Anderungsbereich - wie im gesamten Naturraum - natiirli-
cherweise ein Mosaik aus Braunerden vor, die teilweise Uberginge in trocken-
flachgriindige oder staunass-podsolige Formen aufweisen konnen. In Hinblick auf die Le-
bensraumfunktion sind die flachgriindigen Auspragungen der Braunerden hervorzuheben,
die beim Biotopentwicklungspotenzial eine besondere Leistungsfahigkeit aufweisen kén-
nen (trockener flachgriindiger Standort).

Oberflichengewisser gibt es weder im Anderungsbereich noch unmittelbar daran an-
grenzend. Erst in einem Abstand von ca. 100 m beginnt &stlich ein quelliger Bereich, in et-
wa 200 m Entfernung stidostlich entspringt der Wehringhauser Bach. Das Plangebiet liegt
nicht innerhalb einer Wasserschutzzone.

Lufthygienisch-klimatisch ist das Plangebiet in der Klimaanalyse der Stadt Hagen als Teil
eines sogenannten bioklimatischen Ausgleichsraums ,Wald“ dargestellt. Es ist auszu-
schliefen, dass das die Vorhabenflache Leistungen zum klimatisch-lufthygienischen Aus-
gleich in geschlossenen Siedlungsflichen erbringt oder dass im Geltungsbereich der Ande-
rung ein besonderer Bedarf an solchen Ausgleichsleistungen besteht.

Das Orts- und Landschaftsbild wird im Wesentlichen durch die Lage innerhalb eines ge-
schlossenen grof3flachigen Waldgebietes bestimmt. Weitreichende oder auch nur auf mitt-
lere Distanz reichende Blickbeziehungen gibt es nicht. Selbst die groBe Griinlandflache im
Plangebiet ist nur auf kurze Distanz und von wenigen Standpunkten aus einsehbar. Stad-
tebaulich oder architektonisch besonders bemerkenswerte Gebdude oder Gebadude, die
unter Denkmalschutz stehen, gibt es im Plangebiet nicht.

5 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei
Durchfiihrung der Planung sowie geplante Malnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Die FNP-Anderung dient im Wesentlichen der Schaffung einer planungsrechtlichen Grund-

lage fiir die Erweiterung der bestehenden Klinik. Wesentliche Erweiterungen im Gebdude-
bestand sind nicht vorgesehen.

Schutzgiiter und Kurzerlauterung
Wechselwirkungen

Umweltbericht

1. Schutzgut Mensch

Durch die geplante Darstellung im Flachennutzungsplan sind keine sensiblen Nutzungen
(z.B. Wohnnutzungen), die eines besonderen, durch die Anderung der Darstellung im FNP
tangierten, Schutzes bediirften, betroffen. Auswirkungen iiber den Anderungsbereich hin-
aus auf umliegende Wohngebiete oder sonstige sensible Nutzungen sind aufgrund des ge-
ringen Flachenumgriffs der MaBnahme und des resultierend nur geringen zusatzlichen Ver-
kehrsaufkommens nicht zu erkennen.

Das Orts- und Landschaftsbild wird sich durch die geplante Bebauung deutlich verandern, da
die Klinik nicht mehr als ein Einzelgebaude, sondern als Teil eines gréReren Gebdudekom-
plexes bestehen wird. Diese Verdnderungen werden wegen der umgebenden Waldflachen
und weil die neuen Gebdude eine Hohe von nur maximal zwei Vollgeschossen erreichen
(und somit in der Regel niedriger sind als das bestehende Klinikgebdude), nur auf geringe
Distanzen sichtbar und wirksam werden.

Mit der Realisierung des Vorhabens werden die fiir die Naherholung unmittelbar bzw. mit-
telbar (als Kulisse) genutzten Flachen nicht wesentlich verkleinert. Direkte Eingriffe Gber das
Plangebiet hinaus sind mit dem Vorhaben nicht verbunden, die fiir die Naherholung bedeut-
samen Wegebeziehungen bleiben vollstdandig erhalten. Mit der geplanten Klinikerweiterung
werden auch keine wesentlichen indirekten Beeintrdachtigungen durch Larm, Erschiitterun-
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Schutzgiiter und
Wechselwirkungen

2. Schutzgiiter Tiere und
Pflanzen sowie biolo-
gische Vielfalt und
Landschaft

3. Schutzgut Boden

4. Schutzgut Wasser

5. Schutzgut Klima-/
Lufthygiene

Kurzerldauterung

gen, Licht etc. auf das Umfeld einhergehen.

Durch die geplanten BaumaBnahmen werden ca. 1 ha Laubwald und 0,5 ha Griinland fir
bauliche Nutzungen (Gebdude und private Verkehrsflachen) in Anspruch genommen. Au-
Rerdem werden in geringem Umfang Pflanzbeete, parkartig gestaltete Flache, Tiergehege
und Gebdude sowie kleinflachige Gehdlzbestdnde beseitigt. Die betroffenen Biotoptypen
sind unter Berlicksichtigung der Struktur des konkreten Umfeldes als solche von meist mitt-
lerem 6kologischem Wert einzustufen.

Eingriffe im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bzw. der waldrechtlichen An-
forderungen an Ausgleich sind Gegenstand einer detaillierten Beurteilung auf der diesbezlg-
lich hinreichend flachenscharfen Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.

Die vom Neubauvorhaben betroffenen Flachen weisen Biotoptypen von biodkologisch in der
Regel mittlerer Wertigkeit auf. Es ist somit erkennbar, dass die vorgenommenen oder noch
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichbar sind. Auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung werden entsprechende Festsetzungen getroffen.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass sogenannte planungsrelevante oder andere besonders
schutzwiirdige Arten auftreten, deren Populationen durch das Vorhaben in ihrem Bestand
oder Erhaltungszustand gefdhrdet wiirden. Dementsprechend kommt die zu den Bauleit-
planverfahren erstellte Artenschutzpriifung zu dem Ergebnis, dass eine erhebliche Beein-
trachtigung der sogenannten ,planungsrelevanten Arten” nicht zu erwarten ist und aus gut-
achterlicher Sicht keine weiteren Untersuchungen erforderlich sind.

Mit dem Abschluss der Bauleitplanverfahren treten widersprechende Darstellungen und
Festsetzungen des Landschaftsplanes aulRer Kraft.

Durch die geplante Anderung des FNP werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, Freiflachen fiir eine bauliche Nutzung in Anspruch zu nehmen, was teilweise zu
Versiegelungen, also dem vélligen Verlust von natlrlichen Bodenfunktionen fiihrt, teilweise
zu einer weiteren Veranderung des Bodenaufbaus, der bereits mit der Errichtung der vor-
handenen baulichen Anlagen einhergegangen ist.

Betroffen sind vornehmlich Béden, die zwar eine nur geringe natlrliche Ertragsfahigkeit
aufweisen, aber natirlicherweise teilweise nahrstoffarm und trocken sind und daher einen
sogenannten ,Extremstandort” darstellen, der ein héheres Potenzial zur Biotopentwicklung
aufweist. Tatsachlich realisiert ist dieses Potenzial aufgrund der tatsachlichen Nutzung aller-
dings nicht. Nach Errichtung der bestehenden Fachklinik einschlieRlich ihrer Freianlagen sind
Flachen dieser Standortcharakteristika ohnehin nur noch in geringem Umfang erhalten ge-
blieben. Es ist daher nicht zu erwarten, dass das theoretische Standortpotenzial noch akti-
viert werden kann.

Wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind mit der Anderung der Darstellung
im FNP nicht verbunden, da die Regenwasserbeseitigung ortsnah erfolgt und keine Auswir-
kungen auf vom Grundwasser abhangige Biotoptypen zu beflirchten sind.

Es sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten, da das Plangebiet aufgrund sei-
ner Lage und Struktur keine klimatisch-lufthygienischen Ausgleichsleistungen fiir benachbar-
te Flachen Gibernimmt und sich durch die geplante Anderung der Darstellung im FNP im re-
levanten groReren raumlichen Kontext keine Veranderungen ergeben.

Die mit der Inanspruchnahme von gehdlzbestandenen Flachen fir bauliche Zwecke (Verlust
von CO,-Speicher) und den nutzungsbedingten Emissionen (u.a. sog. Treibhausgase) einher-
gehenden Anderungen, sind im Rahmen der Bauleitplanung als geringfiigig zu betrachten
und geben keinen Anlass zu verdnderten Darstellungen.

Eine besondere Anfalligkeit gegentliber den Folgen des Klimawandels ist fiir das Vorhaben
nicht zu erkennen. Zwar hat es in der Vergangenheit im Umfeld des Plangebietes nicht un-

Stand: 9. August 2017

6 von 12



Stadt Hagen
Teildnderung Nr. 100 - Im Deerth — des Flachennutzungsplanes der Stadt Hagen Umweltbericht

Schutzgiiter und Kurzerldauterung
Wechselwirkungen

erhebliche Sturmschaden (Windwurf) gegeben, bei der aktuellen Bestockung im direkten
Umfeld der vorhandenen und geplanten Gebaude sind aber diesbezliglich keine besonderen
Risiken erkennbar. Mit dem Vorhaben geht auch keine Erh6hung der Waldbrandgefahr ein-
her, da die Einhaltung der einschlagigen Regelungen zur Verwendung offener Feuerstellen
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sichergestellt wird. Generell sind teilweise ein-
spurige Zufahrtstralen — wie beide der DeerthstraBe - fiir Notfallsituationen ungtinstig. Im
vorliegenden Fall kdnnen bei Notfallen aber auch fiir den Verkehr normalerweise gesperrte
Waldwirtschaftswege genutzt werden. Selbst bei Waldbrand oder Teilsperrung durch umge-
stlirzte Baume sind Ausweichstrecken flir Rettungsfahrzeuge vorhanden. Es sind daher und
auch weil Rettungseinsatze bei der Fachklink — anders als bei allgemeinen Krankenhdusern —
selten sind, in Hinblick auf Risiken durch Unfélle und Katastrophen keine planerischen MaR-
nahmen auf der Ebene der verbindlichen oder der vorbereitenden Bauleitplanung vorgese-
hen oder erforderlich.

6. Schutzgut Kultur-und  Im Anderungsbereich oder seinem unmittelbaren Umfeld sind keine Sach- oder Kulturgiiter

Sachgiiter vorhanden, die einer speziellen Betrachtung im Rahmen der Umweltprifung bedirfen.
Wechselwirkungen zwi- Auf der Ebene des FNP relevante Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern, die nicht
schen den Schutzgiitern schon bei den einzelnen Schutzgitern erfasst sind, sind nicht zu erkennen.
Wechselwirkungen mit Etwa 500 m siidwestlich des Anderungsbereiches ist die Errichtung eines ,Baumwipfelpfa-
anderen Vorhaben im na-  des” vorgesehen, fir den ein Bebauungsplanverfahren erforderlich ist. Fiir das Verfahren
heren Umfeld sind als nichstes das Scoping und die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Tra-

ger Offentlicher Belange vorgesehen. Angesichts dessen kann es als hinreichend verfestigt
angesehen werden, dass es als , kumulierend wirksam” in die Bewertung der 100. Teildnde-
rung einzubeziehen ist.

Die artenschutzrechtliche Priifung des Vorhabens im Anderungsbereich hat ergeben, dass
dieses zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen der artenschutzrechtlichen Belange, insbe-
sondere nicht zu einer Verschlechterung der Lebensraumbedingungen im naheren Umfeld
oder gar zum Eintreten von Verbotstatbestdnden, fiihrt. Bei den sonstigen Schutzgilitern
(v.a. bei Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft) sind keine kumulierenden Wirkungen
erkennbar. Es ist daher auszuschlieRen, dass im Zusammenwirken beider Vorhaben Auswir-
kungen auf die Umwelt auftreten, die spezieller planerischen MaRnahmen bediirfen.

6 Darstellung anderweitig gepriifter Losungsmoglichkeiten

A Grundsatzliche Anforderungen an eine Priifung von Alternativen

Die Alternativen-Priifung im Sinne des BauGB hat grundsatzlich die Charakteristika und
Anforderungen des jeweils geplanten Vorhabens zu beriicksichtigen. Dazu gehéren aus-
driicklich auch Fragen der moglichen Standortgebundenheit einer Anlage und der zeitli-
chen Verfiigbarkeit geeigneter Alternativflachen.

GemaR Muster-Einfiihrungserlass vom 20. September 2013 (BauGBAndG 2013 — Muster-

erlass) gilt in Hinblick auf bestehende Innenentwicklungspotentiale, dass diese nur dann

einer Flachenneuinanspruchnahme entgegengehalten werden kénnen, “wenn ihre Aktivie-

rung realistisch ist. Deshalb miissen im Zusammenhang mit der Ermittlung von Fldchenpo-

tenzialen gleichzeitig auch deren tatsdchliche Nutzungsmdglichkeit und Aktivierbarkeit ge-

priift werden. Daran kann es u. a. fehlen, wenn

o die entsprechenden Gebdude und Grundstiicke aufgrund ihrer Lage und ihres Zu-
schnitts nicht fiir den Bedarfszweck geeignet sind und deshalb nicht mit Interessenten
zu rechnen ist,

e die Fldchen nicht dem Markt zur Verfiigung stehen und Verhandlungen mit dem Eigen-
tiimer nicht erfolgversprechend sind,
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e ein Fldchenbedarf kurzfristig befriedigt werden muss, die Nutzbarmachung der Innen-
entwicklungspotentiale aber einen Iéingeren Zeitraum benétigt.

Zur Ermittlung der Innenentwicklungspotentiale ist im Mustererlass ausgefiihrt, dass diese
Ermittlung nicht alle denkbaren Flachen erfassen muss, sondern sich kann sich auf die Fla-
chen beschranken kann, die fiir die konkreten Entwicklungsbediirfnisse geeignet sind. Eine
Ermittlung kann dementsprechend entbehrlich sein, ,,wenn ein vorhandener Betrieb erwei-
tert werden soll, da dann regelmdfSig nur Fliichen im Anschluss an den Bestand in Betracht
kommen.”

B Grundsatzlicher Bedarf und spezielle Anforderungen des ,geschlossenen
MaRregelvollzugs“

Der Landesbeauftragte fiir den MaRregelvollzug Nordrhein-Westfalen hat in einem
Schreiben vom 24.02.2016 ausgefiihrt, dass es sich beim Bau von Kliniken fiir den Mafre-
gelvollzug regelmafRig um Vorhaben mit besonderer 6ffentlicher Zweckbestimmung han-
delt und sich das Landesinteresse am Vorhaben der AWO Hagen aus dem ,,voraussichtlich
steigenden Bedarf an Behandlungsplétzen fiir Patientinnen und Patienten nach § 64 StGB”
ergibt. Dieser Bedarf kdnne nicht zeitnah durch die Umsetzung des 2. Ausbauprogramms
behoben werden?, eine zeitnah umsetzbare MaRnahme sei daher erforderlich. Der Stand-
ort einer solchen Anlage kdnne , nicht zufillig gewdhlt werden, sondern hdngt regelmdfig
von einem (ibergreifenden fachlichen Gesamtkonzept ab.” Am Standort ,,Deerth” betreibe
die AWO eine etablierte Einrichtung im Rahmen einer Beleihung nach § 29 MaRregelvoll-
zugsgesetz NRW zur stationdren Behandlung fiir Patientinnen und Patienten nach § 64
StGB unter ausschlieflich offenen Bedingungen, aufgrund fehlender hoch gesicherter Be-
reiche kdnne keine Erstaufnahmen durchgefiihrt werden, es sei jedoch , konzeptionell
sinnvoll und wiinschenswert, den Behandlungspfad von Aufnahme (iber Diagnose und Be-
handlung bis hin zur Wiedereingliederung in einer Hand und nach Mdglichkeit an einem
Ort absolvieren zu kénnen.” Die rdumliche Ndhe zu den bestehenden Einrichtungen der
AWO sei ,,dabei unabdingbar fiir eine erfolgreiche Integration der Aufgaben der Eingangs-
einrichtung in die bestehenden offenen stationdren Angebote. Nur in dieser Ndhe besteht
z.B. die Mdéglichkeit, Patientinnen und Patienten im Krisenfall aus der Regelstation wieder
in die hoch gesicherte Aufnahmestation zuriickzuverlegen, und sie nicht, wie bisher (iblich,
zuriick nach Marsberg oder Hemer zu verlegen. Eine Eingangseinrichtung an anderer Stelle
wiirde keine Verbesserung des bestehenden Zustands ergeben.”

AbschlieRend wird ausgefiihrt, dass die Gebiude ,dann wie eine forensische Klinik? be-
trieben und der besonderen dffentlichen Zweckbestimmung des MafSregelvollzugs dienen”
wiirden.

Ein zentrales Merkmal eines ,,geschlossenen MaBregelvollzugs” wie er im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes geplant ist, liegt somit in der unmittelbaren raumlichen Na-
he von Einrichtungen des geschlossenen mit denen des nicht geschlossenen Vollzugs.

C Bestehende Anlagen und Betriebsablaufe am ,,Standort Deerth”

Die Klinik Deerth wurde 1982 mit 24 Pflegesatzbetten fiir den Bereich der medizinischen
Rehabilitation zur Behandlung drogenabhdngiger Patienten gegriindet. 1996 wurden in
Konzeptionskooperation mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die ersten 8 MaR-
regelvollzugspatienten in die damalige Rehabilitationsklinik "Im Deerth" aufgenommen
und 1997 durch elf Pflegesatzbetten im Adaptionsbereich fiir den Mafiregelvollzug er-

1 Das 2. Ausbauprogramm startete mit der Standortentscheidung fiir neue Einrichtungen im Herbst
2012.

2 Hervorhebung im Original nicht vorhanden — Forensische Kliniken werden im Landesentwicklungs-
programm als Beispiele fur im Landesinteresse erforderliche Vorhaben mit besonderer Zweckbestim-
mung genannt, fir die ausnahmeweise im Freiraum Sonderbauflachen dargestellt werden kénnen.
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ganzt. 2004 wurde die "Forensische Nachsorgeambulanz" etabliert, 2008 erfolgten fiir den
MaRregelvollzug der Neubau und die Er6ffnung des Wohn- und Rehazentrums "Volmekli-
nik" mit 22 Adaptionspldtzen und 10 Pldtzen im betreuten Wohnen. Im Mai 2011 wurde
die stationdre medizinische Rehabilitation aus der Klinik Deerth ausgegliedert, so dass dort
seitdem, auch auf Nachfrage und Wunsch des Landes, die Platzzahl auf 40 Pldtze erweitert
wurde.

Die Behandlungskonzepte im MaBregelvollzug sind landesweit und auch dariiber hinaus so
gestaltet, dass die Untergebrachten von der geschlossenen Aufnahme bis zur Entlassung
verschiedene Therapie- und Lockerungsphasen durchlaufen. Das hat den Vorteil, dass die
Patienten das aufeinander abgestimmte Behandlungsprogramm nicht verlassen und un-
terbrechen miissen und die Beziehungskontinuitadt, die in der Psychotherapie u. a. als
wichtigster Wirkfaktor nachgewiesen wurde, durchgangig gewahrleistet werden kann. Be-
sonders die Aufnahmesituation und der Beginn der Behandlung sind ausschlaggebend fiir
den Aufbau und den Erhalt einer Motivation, die Lebensumstdnde zu dndern und damit
auch richtungsweisend fiir den gesamten weiteren Verlauf der Therapie. Bislang werden
alle Patienten aus einer bereits laufenden Behandlung in der geschlossenen Abteilung ei-
ner anderen Klinik zum Standort ,,Deerth” verlegt. Substanzmittel- und Verhaltensriickfdlle
sind krankheitsbedingt normal und bediirfen daher teilweise der erneuten Unterbringung
in einem geschlossenen Bereich, um die Patienten vor weiteren Riickfallen zu schiitzen. Da
das Behandlungszentrum ,Deerth” bislang jedoch ausschlieBlich liber sogenannte ,offene
Stationen” verfligt, miissen Patienten, die krisenbedingt wieder geschlossen unterge-
bracht werden miissen, immer mit hohem Aufwand (Beschaffung von Ersatzpldtzen, gesi-
cherter Transport etc.) in eine andere Klinik verlegt werden. Zu diesen Kliniken gehdren
insbesondere die Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer und die forensischen Kliniken in Mars-
berg, Haldem, Eickelborn, Duisburg und Bedburg-Hau.

Fiir eine raumliche Zusammenfassung von geschlossener und offener Therapie spricht
auch, dass therapeutischen Synergieeffekte, die sich durch die gemeinsame Nutzung von
Raumlichkeiten unter anderem fiir die Arbeits- und Sporttherapie sowie Psychoedukation
ergeben, aktivieren werden kénnen und kein Abbruch der therapeutischen Behandlungs-
beziehung erforderlich ist. Gleich bleibende Standortumgebungen fiihren bei den Patien-
ten zu groRerer Identifikation und Behandlungsakzeptanz, was sich im jeweiligen Einzelfall
auch in kirzere Verweildauern ausdriicken kann. Zudem belegen wissenschaftliche Stu-
dien, dass sich eine reizarme und damit erholsame Umgebung positiv auf die Genesung
der Patienten auswirkt.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht gilt, dass, wie der Landesbeauftragte (s.0.) ausgefiihrt
hat, eine Einrichtung der geplanten GréRe nicht als Solitar wirtschaftlich betrieben werden
kann. Fir den Betreiber der , Klinik Deerth” stellt die angestrebte Mdéglichkeit einer perso-
nellen Vernetzung auch eine wichtige Grundlage dafiir dar, die bestehende Klinik mit nur
40 Betten auf eine betriebswirtschaftlich festere Grundlage zu stellen. Beide Einrichtungen
sollen wegen ihrer jeweils geringen GréRe auf die personellen Ressourcen der anderen
Einrichtung zuriickgreifen kdnnen. In nicht planbaren Notfall- und Krisensituationen ist
somit sichergestellt, dass Mitarbeiter aus der jetzigen ,Klinik Deerth” sofort die geschlos-
sene Abteilung personell verstarken konnen.

Fiir den Standort , Deerth” sprechen somit aus Sicht des Betreibers wie auch des Lan-
desbeauftragten fiir den Malregelvollzug Nordrhein-Westfalen sowohl medizinisch-
therapeutische Faktoren wie auch wirtschaftliche Aspekte.

D Variantenbetrachtung

Standortalternativen auf regionaler Ebene werden im Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung nicht gepriift, sondern sind Gegenstand der liberregionalen Planungen. Inwieweit
somit an Standorten auRerhalb der kommunalen Grenzen insbesondere den Umweltbe-
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langen besser Rechnung getragen werden kann, entzieht sich der Priifungspflicht wie auch
den Priifungsmoglichkeiten im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung.

Bezogen auf das planerische Ziel, einen geschlossenen MaRregelvollzug in Hagen zu er-
moglichen, kommen somit zwei grundsatzliche Varianten in Betracht;

1.
2.

Neubau einer kompletten Einrichtung an einem geeigneten Standort,
Erweiterung (nur am Standort , Deerth”, da es in Hagen keine anderen Einrichtungen
dieser Art gibt).

zu 1. Neubau an einem anderen Standort in Hagen

Aus stadtplanerischer Sicht sind andere Standorte im Stadtgebiet grundsatzlich auch
fiir eine forensische Klinik vorstellbar, aus landschaftsplanerischer Sicht auch wiin-
schenswert, zumal Waldstandorte generell nur unter besonderen Bedingungen in An-
spruch genommen werden sollen - zu denen allerdings auch der Bau und Betrieb ei-
ner forensischen Klinik (s. Landesentwicklungsprogramm Ziel 2.3) gehéren.

An Standorte im Siedlungszusammenhang sind jedoch aus medizinisch-
therapeutischen Griinden insoweit besondere Anforderungen zu stellen, als diese
maoglichst ruhig und reizarm sein sollen, ein Standort inmitten von Gewerbefldchen
oder an stark befahrenen Stralle wenig bis gar nicht geeignet ist. Gerade diese Anfor-
derungen flihren nicht selten dazu, dass explizit Standorte auRerhalb von Siedlungs-
zusammenhangen gewdahlt werden.

Ein kompletter Neubau an einem anderen Standort im Stadtgebiet kommt fiir den
Betreiber AWO schon deshalb nicht in Betracht, weil dann die bestehende - vor weni-
gen Jahren vollstandig sanierte — ,Klinik Deerth” aufgegeben werden miisste, was als
wirtschaftlich nicht darstellbar beurteilt wird, zumal eine zuldssige Nachnutzung des
Geldndes am Standort ,Deerth” unklar ist. Nach grober Schatzung der AWO wiirde al-
lein die Bausumme fiir eine Standortverlegung und Errichtung beider Einrichtungen
an einem anderen Standort deutlich iber 20 Millionen € betragen. Weitere Kosten
fallen fiir den Grunderwerb (bei einem Flachenbedarf von angenommenen 3,5 ha
deutlich tiber 3 Mio €) an. Die Kosten fiir den Umzug einer bestehenden Klinik kdnnen
aktuell nicht beziffert werden, da dazu keine Erfahrungswerte vorliegen. Die erhebli-
chen Mehrkosten kénnte nicht refinanziert werden.

Der Landesbeauftragte bestatigt im seinem Schreiben vom 24.02.2016 diese Einschat-
zung der AWO Hagen mit der Aussage, ,eine solitdre Aufnahmestation in der geplan-
ten Gréflenordnung kénnte zudem nicht wirtschaftlich betrieben werden”,

Die Darstellungen der zustidndigen Dienststelle des Landes wie auch des Betreibers
sind nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund ist eine Priifung sonstiger ausgewie-
sener Siedlungsflachen in Hagen im Rahmen der Bauleitplanung nicht zielfiihrend
und somit auch nicht erforderlich (vgl. auch Ausfiihrungen im Mustereinfiihrungser-
lass (s.0.)).

Es ist davon auszugehen, dass bei einem Alternativstandort ebenfalls eine planungs-
rechtliche Sicherung (iber die Bauleitplanung erforderlich ist. Der seitens des Landes
bekundeten Dringlichkeit zur Schaffung von Therapiepldtzen im geschlossenen Voll-
zug kann somit nicht mit einem umsetzbaren Angebot entsprochen werden. Zu be-
achten ist diesbezliglich auch, dass Standorte innerhalb von Siedlungsgebieten oft-
mals ebenfalls mit einer eingeschrankten Blirgerakzeptanz zu kampfen haben.

zu 2. Erweiterung am Standort ,,Deerth”

Zum Standort ,Deerth” wurden von der AWO zahlreiche Varianten entwickelt.

Diese Varianten unterschieden sich im Detail insbesondere in Hinblick auf:

e die rdumlichen Stellung der Baukorper und deren Hohe iiber Gelandeniveau;

e die Einfriedung der Anlage (Mauer, Zaun, Kombinationslésungen verschiedener
Elemente);
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e die landschaftlichen Einbindung (Eingriinung an den Plangebietsgrenzen, Dach-
begriinung, Realisierung einer Sichtschutzverwallung);

e die Art der Entwdsserung.

Vorab wurde durch die Festlegung auf maximal zwei Vollgeschosse erreicht, dass die

meisten Gebadude deutlich niedriger als die Bestandsgebaude werden.

E Fazit

Der generelle und regional begriindete Bedarf an einer Einrichtung wie geplant, ist belegt
und hat bereits dazu gefiihrt, dass die Regionalplanungsbehérde die Vereinbarkeit mit den
Zielen der Raumordnung in Aussicht gestellt hat, wenn im weiteren Verfahren die Vertrag-
lichkeit der Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild dargelegt wird.
Ein wichtiger Punkt bei der regionalplanerischen Beurteilung ist, dass Hagen mit einem
Waldanteil von 45 % zu den Stadten mit hohem Waldanteil gehort.

Im Ergebnis kommt die Priifung von Standortalternativen aufgrund der speziellen thera-
peutischen und wirtschaftlichen Anforderungen des Vorhabens zu dem Ergebnis, dass ein
grundsatzlich anderer Standort in Hagen nicht in Betracht kommt, bezogen auf das Stadt-
gebiet Hagen also nur ein Verzicht auf das Vorhaben (Nullvariante) als realistische Alterna-
tive zu erkennen ist.

Zum Standort ,Deerth” wurden die nach Lage der Dinge zu fordernden Untersuchungen
flir standortbezogene Vorhabenvarianten durchgefiihrt, auf deren Grundlage der Rechts-
plan entwickelt wurde.

Weitergehende Untersuchungen und Priifungen zu Standortalternativen im Stadtgebiet
sowie zu Alternativen im Plangebiet sind nach Lage der Dinge nicht angezeigt.

7 Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der geplanten Anderung des FNP wiirden sich in Hinblick auf die
Schutzgiiter voraussichtlich keine erheblichen Veranderungen der Umwelt ergeben, da der
wirksame FNP keine wesentliche bauliche Erweiterung erlaubt und ohne eine Anderung
des Flachennutzungsplanes auch der Bebauungsplan keine Rechtskraft erlangen kann.

8 Methoden der Umweltpriifung und Schwierigkeiten bei der
Ermittlung

Grundlage der Umweltpriifung der FNP-Teildnderung sind folgende zum Bebauungsplan

erstellten Gutachten:

e IGC Geoconsult GmbH (2014): Erweiterung der Klinik ,,Im Deerth” in 58089 Hagen, El-
sa-Brandstrom-Strale — Baugrundgutachten mit Stand von September 2014. Dort-
mund.

e IGC Geoconsult GmbH (2017): Erweiterung der Klinik ,,Im Deerth” in 58089 Hagen, El-
sa-Brandstrom-Strale — Gutachten zur Versickerung von Niederschlagen vom
13.01.2017. Dortmund.

e Umweltbiiro Essen (2017): Landschaftsplanerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan
Nr. 8/14 (662) ,Erweiterung Fachklinik Deerth” der Stadt Hagen. Gutachten im Auf-
trag der AWO Unterbezirk Hagen-Markischer Kreis mit Stand von August 2017. Essen.

e Umweltbiiro Essen (2017): Artenschutzvorpriifung zum Bebauungsplan Nr. 8/14 (662)
»Erweiterung Fachklinik Deerth” der Stadt Hagen und zur Teilanderung Nr. 100 — Im
Deerth — des Flachennutzungsplanes der Stadt Hagen. Gutachten im Auftrag der AWO
Unterbezirk Hagen-Markischer Kreis mit Stand von August 2017. Essen.
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Diese lagen auch der Umweltpriifung zum Bebauungsplan zugrunde.

Schwierigkeiten bei der Ermittlung traten nicht auf.

9 MaRnahmen zur Uberwachung

Die Gemeinden haben nach §4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen zu tGberwa-
chen, soweit sich diese auf Grund der Durchfiihrung des Bauleitplanes nach dem Ergebnis
der Umweltpriifung ergeben. Ebenso sind die Behérden gem. § 4 Abs. 3 BauGB nach Ab-
schluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplanes zur Unterrichtung der Gemeinde
verpflichtet, sofern nach ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchfiihrung des Bauleit-
planes erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt hat.

Monitoring-MalRnahmen auf der MaRstabsebene des FNP sind nicht vorgesehen, zum
Monitoring auf der MaRstabsebene des B-Planes wird dieser Regelungen treffen.

10 Zusammenfassung des Umweltberichtes

Durch die geplante Anderung der Darstellung im FNP und die sich daran anschlieRenden
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 8/14 (662) werden erhebliche Verdnderungen im
Naturhaushalt, insbesondere bezogen auf die Schutzgiiter Tiere/Pflanzen und Boden vor-
bereitet, die auf die deutliche VergréRerung der fiir bauliche Zwecke in Anspruch genom-
menen Flachen zuriickzufiihren sind. Die Verdnderungen bei den Schutzgiitern Wasser,
Klima/Luft und Mensch sowie Landschaftsbild und Kultur- und Sachgiiter werden hingegen
als nicht erheblich beurteilt.

Stand: 9. August 2017 12 von 12



Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 16.02.2017
61/44
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Erich Engel

Tel.: (02331) 207-3787
Fax: (02331) 207-2461
E-Mail: erich.engel@stadt-hagen.de

PROTOKOLL ZUR FRUHZEITIGEN
OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG

Teilanderung Nr. 100 -Im Deerth-
zum Flachennutzungsplan der Stadt Hagen

Bebauungsplan Nr. 8/14 (662)
Erweiterung Fachklinik Deerth

Ratssaal
RathausstraBe 13
58095 Hagen

Dienstag, den 24.01.2017 ab 19.00 Uhr

Beteiligung der Blirger gemaB § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)




Protokoll der friihz. Offentlichkeitsbeteiligung am 24.01.2017 Klinikerw. Deerth 16.02.2017

Folgende Plane wurden ausgehangt:

Plane von weide architekten:

1. Lageplan

2. Schnitte A-A bis C-C

3. Schnitt E-E

Zusatzlich wird ein stadtebauliches Modell ausgestellt.

Plane der Verwaltung

1. 2 Luftbilder

2.  Geltungsbereich des B-Plans Nr. 8/14 (DGK)

3. FNP-Teilanderung Nr. 100

Die Verwaltung wird durch folgende Mitarbeiter vertreten:

Herr Grothe Vorstandsbereich flr Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Frau Hammerschmidt Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Frau David Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Herr Engel Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
(Protokollfthrer)

Die Investorin AWO wird durch folgende Personen vertreten:

Frau Buchholz Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Méarkischer Kreis

Frau Schréder Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Markischer Kreis

Herr Stremmel-Thoran Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hagen-Markischer Kreis

Herr Weide weide architekten

Frau Blrger weide architekten

Es erscheinen ca. 75 Blrger.
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Die Veranstaltung gliedert sich in drei Abschnitte:

Teil 1: Prasentation der Planung 19.00 Uhr — 19.35 Uhr
Teil 2: Pause u. Information 19.35 Uhr — 20.00 Uhr
Teil 3: Diskussion 20.00 Uhr — 21.45 Uhr

Teil 1 Prasentation der Planung

Herr Grothe er6ffnet um 19.00 Uhr die Veranstaltung, begriiBt die Anwesenden und
gibt einen Uberblick Gber den Ablauf des Abends.

Frau Hammerschmidt stellt die Vertreterinnen und Vertreter der AWO, des
Architekturbtros Weide und der Verwaltung vor und geht auf den Auftrag des Rates
durch den Beschluss vom 26.02.2015 ein, fir das Projekt der AWO Verfahren zur
Anderung des Flachennutzungsplanes und zur Aufstellung eines Bebauungsplanes
durchzufihren.

Frau David erlautert den Zweck und die Rechtsgrundlage flir die stattfindende Bur-
geranhdrung. Sie verweist darauf, dass von dieser Veranstaltung ein Protokoll ange-
fertigt wird. Sie gibt Hinweise zur weiteren Mdglichkeit der Einflussnahme auf die
Planung, die den Birgern nach dem Baugesetzbuch (BauGB) nach der Blrgeranhé-
rung durch die 6ffentliche Auslegung gegeben ist. Nach der Blrgeranhérung erarbei-
tet die Verwaltung einen Bebauungsplanentwurf, bei dem die in der Blirgeranhérung
vorgebrachten und gesammelten Informationen behandelt werden. Bei schwierigen
Entscheidungen werden die unterschiedlichen Belange gegeneinander abgewogen.
Im weiteren Verlauf des Verfahrens beschlie3t der Rat der Stadt Gber den Entwurf
und die o6ffentliche Auslegung. Frau David weist auf die sich dann anschlieBende
einmonatige o6ffentliche Auslegung hin und erldutert den Verfahrensablauf bis zum
Satzungsbeschluss.

AnschlieBend gibt Frau David Informationen zu dem Beschluss des Rates im Februar
2015, Verfahren zur Anderung des Flachennutzungsplanes und zur Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes durchzuflhren. Der Vortrag wird durch eine Power-Point-
Prasentation unterstitzt.

Frau Buchholz (Geschéftsfihrerin AWO Unterbezirk Hagen / Mérkischer Kreis) stellt
die AWO vor und gibt einen Uberblick (iber den bisherigen Ablauf. Nachdem die
AWO Gesprache mit den politischen Gremien und der Verwaltung in 2014 Gber die
angestrebte Klinikerweiterung gefuhrt hatte, wurde Ende 2014 bis Anfang 2015 Uber
die Einleitung der beiden Bauleitplanverfahren beraten und letztlich vom Rat im Feb-
ruar 2015 beschlossen. Seit dieser Zeit waren umfangreiche Abstimmungen im Zu-
sammenhang mit der Planung der Einrichtung erforderlich. Frau Buchholz antwortet
auf Nachfrage, dass sich die Grundstiicke fir die Klinikerweiterung im Eigentum der
AWO befinden.

Die anschlieBenden Vortrdge werden mit einer weiteren Power-Point-Prasentation
begleitet.

Herr Stremmel-Thoran (Betriebsleiter Suchthilfe) stellt sich kurz vor und berichtet,
dass in den Einrichtungen der AWO in Hagen nur Patienten behandelt werden, die
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aufgrund ihrer Sucht straffallig geworden sind und deshalb nach § 64 Strafgesetz-
buch (StGB) verurteilt wurden. Er betont, dass Sexualstraftater / psychisch Kranke
nach § 63 StGB nicht in Hagen behandelt werden. AnschlieBend werden die ver-
schiedenen Einrichtungen zum MaBregelvollzug in Hagen vorgestellt. Es handelt sich
hierbei um eine Therapiekette, die um eine geschlossene Einrichtung erganzt wer-
den soll. Diese Ergéanzung hat therapeutische Vorteile flir samtliche Patienten (Kri-
sensituationen) in den zuvor aufgezahlten Einrichtungen. Die vorgesehen Patienten-
zahl von 42 fir die Eingangseinrichtung ist abgestimmt auf 40 Therapieplatze in der
Klinik Deerth. Es ist keine Erweiterung der bestehenden Klinik geplant. Zusétzlich
tragen Synergieeffekte durch die Anordnung der geschlossenen Abteilung neben der
Klinik Deerth zu einer wirtschaftlicheren Fihrung der Einrichtungen bei. Durch die
gesicherte Abteilung werden ca. 50 neue Arbeitsplatze geschaffen.

Herr Weide zeigt anhand des Luftbildes den Verlauf der ErschlieBung von Wehring-
hausen Uber die 6ffentlichen Verkehrswege PelmkestraBe und Deerthstral3e bis zu
dem Abzweig in die private Zuwegung des Klinikgelandes. Die geschlossene Einrich-
tung mit 4 Gebauden wird durch einen 5,50 m hohen Zaun aus einem Metallgeflecht
gesichert. Der Zugang in die Einrichtung flr Personen und Fahrzeuge erfolgt tags
und nachts ausschlieBlich Uber eine gesicherte Pforte. Die Anordnung der neuen
Gebaude zeigt Herr Weide anhand eines Lageplanes und informiert Gber die jeweili-
gen Nutzungen. Sowohl die Sporthalle einschlieBlich des Obergeschosses mit Arzt-
behandlungsrdumen als auch das Gebdude mit Rdumen fir Ergo- und Arbeitsthera-
pien kann von den Patienten der Klinik mit genutzt werden. Oberhalb dieser Gebau-
dezeile ist das Patientengebdude mit 42 Einzelzimmern angeordnet. Entlang der an-
grenzenden Waldwege sollen bepflanzte Erdwalle die Sicht auf den Zaun und die
Patientengeb&ude verhindern bzw. einschranken.

Herr Stremmel-Thoran erganzt, dass der Zaun nachts nicht beleuchtet wird. Ein Sig-
nalsystem informiert den Mitarbeiter an der Pforte, der entsprechende Alarmierungen
vornimmt. Die Wege innerhalb des Geléandes werden aus niedriger Héhe beleuchtet.
Wegen des beflrchteten Vogelschlags soll der Zaun nicht aus Plexiglas sondern aus
einem Metallgeflecht gefertigt werden. Die anfénglich diskutierte Abgrenzung aus
einer Draht- und Dornenhecke (Mohringer Hecke) fand nicht die Zustimmung des
Landesministeriums.

Teil 2: Pause und Information

Herr Grothe fordert um 19.35 Uhr die Anwesenden auf, in der nun folgenden Pause
die Gelegenheit zu nutzen, sich anhand der ausgehéangten Plane und des Bebau-
ungsmodells zu informieren und Fragen sowie Anregungen schriftlich zu formulie-
ren. Die Wortmeldezettel werden eingesammelt und nach Themengebieten sortiert.
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Teil 3: Diskussion

Um 20.00 Uhr leitet Herr Grothe zur angekindigten Diskussion Uber. Das Protokoll
ist in folgende Themenbereiche gegliedert:

Klinik und Therapie
Sicherungskonzept
Grundstucksverkauf
ErschlieBung

Freizeit / Wanderweg
Naturraum / Variantenprifung

oo AWM~

Die Fragen und Diskussionsbeitrage der Blrger sind kursiv geschrieben.
1. Klinik und Therapie

» Wer und wann hatte die Nutzungsédnderung von einem Kinderheim zu einer
Suchtklinik beschlossen?

» Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen und wie lange wird die Bauzeit sein?

Frau Buchholz:

Die AWO hatte das Gebdude 1981 Ubernommen und 1982 die Klinik gegriindet. Die
Frage zum Zeitpunkt der Anderung von einem Kinderheim in eine Klinik kann an dem
Abend nicht beantwortet werden.

Der Baubeginn wird in 2018 angestrebt und die Bauzeit betragt ca. 2 Jahre.

» Warum wird in Hagen eine MaBregelvollzugsklinik gebaut, wenn das Land den
Bau von 5 Kliniken in NRW angeordnet hat?

» Wie hoch ist die Rlickfallquote?

» Wieviel Patienten bleiben nach Abschluss der Therapie in Hagen? Werden
Kriminelle in Hagen wohnen bleiben?

Herr Stremmel-Thoran:

Der AWO sind die neuen Standorte in NRW bekannt. Mit dem Bau der gesicherten
Einrichtung wird kein neuer Standort erdffnet, sondern in Hagen der Therapiekreis
(Fachklinik Deerth, Volmeklinik, Betreutes Wohnen, Nachsorgeambulanz) geschlos-
sen.

Entsprechend einer Studie fir den Bezirk Westfalen wurden in einem Zeitraum von 3
Jahren bei 160 entlassenen Patienten 7 % wieder inhaftiert.

In Hagen wurden von 2010 bis 2015 121 Patienten entlassen. Langfristig blieben
hiervon 19 Personen in Hagen. 5 Personen erhielten Arbeitslosengeld Il und 14 Per-
sonen waren sozialversicherungspflichtig beschaftigt oder in einer BildungsmafBnah-
me.
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2. Sicherungskonzept

» Sind die Mitarbeiter und das Wachpersonal bewaffnet?
» Was passiert bei Ausbriichen?

e Drogenslichtige haben auch Ausgang. Sie joggen zum Beispiel mittags durch
den Wald.

Herr Stremmel-Thoran:

Eine Bewaffnung der Mitarbeiter einschlieBlich des Wachpersonals ist nicht erforder-
lich. Lediglich Handschellen kommen im Bedarfsfall zum Einsatz. Weder wurden bis-
her in den Einrichtungen der AWO Mitarbeiter durch Patienten angegriffen noch kam
es zu besonders schweren Vorkommnissen. Dies erklart sich nach Einschatzung der
AWO insbesondere aus der Tatsache, dass bei Ubergriffen die Patienten die Thera-
pie abbrechen missten und die Einweisung in eine Justizvollzugsanstalt zur Folge
hatte.

Frau Schréder bestatigt, dass Patienten aus der Klinik Deerth sukzessive Ausgange
haben und auch Sport im Wald betreiben.

» Finanziert ein Investor den Neubau?
Herr Stremmel-Thoran antwortet, dass die AWO das Projekt selbst finanziert und

daher auch das wirtschaftliche Risiko tréagt. Die Finanzierung der Einrichtungen er-
folgt letztlich Uber die Pflegeséatze, die vom Land Uberwiesen werden.

» Wer garantiert, dass nicht doch Patienten nach § 63 StGB (Psychisch Kranke)
aufgenommen werden?

Frau Buchholz erlautert, dass der Therapiekreislauf in Hagen auf Patienten nach
§ 64 StGB ausgerichtet ist und von daher auszuschlieBen ist, dass in der geplanten
Eingangseinrichtung psychisch Kranke (§ 63 StGB) aufgenommen werden.

> Besteht eine rechtliche Sicherung, dass in der Zukunft die Einrichtung nicht
auf 100 Patienten erweitert wird?

» Was passiert in 10 Jahren? Wer garantiert, dass zukUlinftig keine weitere Er-
weiterung folgt?

Herr Grothe:
Eine zusatzliche Erweiterung ist wie im jetzigen Verfahren nur durch eine erneute
Beteiligung der Offentlichkeit und durch entsprechende Ratsbeschliisse mdglich.

Herr Stremmel-Thoran ergénzt, dass eine erneute Erweiterung der Eingangseinrich-
tung eine zusatzliche VergréBerung der Folgeeinrichtungen in Hagen erfordern wur-
de und dies auszuschlieBen ist.

e Die MaBregelvollzugsanstalt ist ein Gefdngnis fiir Schwerverbrecher.

Frau Schrdder erlautert, dass in Gefangnissen Personen einsitzen, die schuldfahig
Straftaten begangen haben. Im MaBregelvollzug nach § 64 StGB werden hingegen
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Straftater untergebracht, die aufgrund |hrer Sucht schuldunfahig bzw. vermindert
schuldféhig sind.

» Das Land hat sich bereits fiir fiinf neue Kliniken entschieden. Wer hat die Ent-
scheidung fir einen weiteren Standort in Hagen getroffen?

Herr Stremmel-Thoran:

In Hagen entsteht kein neuer Standort sondern eine Ergénzung der bereits vorhan-
denen Einrichtungen zum MaBregelvollzug. Es wird ein eindeutiges Landesinteresse
am Bauvorhaben der AWO bekundet. Die bisherigen Plane wurden eng mit der Lan-
desbehérde abgestimmt. Aufgrund des Bedarfes entsteht keine Konkurrenz zu den
neuen Kliniken des Landes.

Die Erweiterung dient der Absicherung der gesamten Therapiekette fir die kommen-
den 10 bis 20 Jahren. Bisher ist die AWO auf die Zuweisung von Patienten aus gesi-
cherten Einrichtungen der Landeskliniken angewiesen. Durch eine eigene Einrich-
tung ware die AWO hiervon zuklnftig unabhangig.

» Wie kann das Projekt abgewendet werden?

Herr Grothe:

Zur Realisierung der Einrichtung ist die Durchfiihrung der beiden Bauleitplanverfah-
ren erforderlich. Hierflr sieht der Gesetzgeber entsprechende Ratsbeschlisse und
die Beteiligung der Offentlichkeit vor. Die Stellungnahmen der Biirger werden den
politischen Gremien und dem Rat zur Abwéagung vorgelegt. Letztlich wird der Rat
Uber die privaten und &ffentlichen Belange beraten und entscheiden, ob die Erweite-
rung gebaut werden kann.

3. Grundstlicksverkauf

» Wann wurden die stddtischen Grundstlicke an die AWO verkauft?
» Welche Gremien waren beteiligt?

» Werden noch weitere stadtische Fldchen an die AWO verkauft?
» Wie hoch war der Kaufpreis?

» Hat die AWO die Grundstiicke zu glinstig erhalten?

Herr Grothe:

Die Grundsticke wurden in 2012 und 2014 und Ublicherweise auch unter Einbezie-
hung der entsprechenden Gremien an die AWO verduBert. Es sind keine weiteren
Verkaufe beabsichtigt.

Genaue Informationen Uber die beteiligten Gremien liegen an dem Abend nicht vor.

Frau Buchholz:

Die AWO hat die Flachen als Waldflachen erworben. Die Kosten zur Schaffung des
Baurechts tragt die AWO. Hierzu erganzt Herr Weide, dass zum Beispiel fur die In-
anspruchnahme des Waldes Ersatzaufforstungen und AusgleichsmaBnahmen erfor-
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derlich sind und die hierfir entstehenden Kosten in H6he von ca. 350.000 € die AWO
zu tragen hat.
» Was passiert mit den ehemals stadtischen Grundstiicken, wenn die Erweite-
rung nicht gebaut wird?

Frau Buchholz:
Diese Grundstlicke waren bereits vor dem Kauf gepachtet und wirden dann im Ei-
gentum der AWO bleiben.

4. ErschlieBung

Zahlreiche Statements und Fragen zur verkehrlichen ErschlieBung werden schriftlich
formuliert.

e Es werden mehrere Bedenken wegen der Verkehrszunahme auf der Pelm-
kestraBe und der DeerthstraBBe gedulert.

e Das Wildgehege verlduft entlang der DeerthstraBe. Die Tiere werden durch
den Verkehr beléstig sowie nervds und ziehen sich zurdck.

e Die Pelmkestral3e ist momentan schon eine Rennstrecke.

» Sind die vorhandenen StraBen ausreichend oder mussen die Verkehrswege
ausgebaut werden?

» Nimmt der Lieferverkehr zu?

A\

Wird ein Pendelbusverkehr eingesetzt?

» Wie sehen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste die verkehrliche Anbin-
dung?

Frau Buchholz antwortet, dass sich die Zunahme des Verkehrs in Grenzen halten
wird und daher unproblematisch ist. 50 zusatzliche Mitarbeiter verteilen sich aufgrund
des Schichtdienstes auf den Tag. Teilweise werden auch Fahrgemeinschaften gebil-
det. Der Besucherverkehr wird nicht wesentlich zunehmen, weil die Patienten in der
geschlossenen Einrichtung therapiebedingt nur wenig besucht werden. Der Anliefe-
rungsverkehr wird sich nicht verdoppeln, weil lediglich gréBere Mengen geliefert wir-
den. Die Einrichtung eines Buspendelverkehrs ist zunachst nicht vorgesehen. Jedoch
halt es Frau Buchholz durchaus fir mdglich, dass ein Pendelverkehr spater einge-
richtet wird.

Herr Weide erganzt, dass die o6ffentliche StraBe als auch die Zuwegung auf dem
Grundstlick der AWO die Anforderungen der Feuerwehr erflillt. Die ca. 50 bis 60 zu-
satzlichen Parkplatze fir die Mitarbeiter und Besucher der geplanten Erweiterung
kénnen auf dem Grundstiick der AWO untergebracht werden. Ein Ausbau der Pelm-
kestraBBe und der DeerthstraBe sind nicht erforderlich. Lediglich einige Ausweichen
sollen angelegt werden.

» Was passiert bei Schnee und Glatteis?




Protokoll der friihz. Offentlichkeitsbeteiligung am 24.01.2017 Klinikerw. Deerth 16.02.2017

Frau Buchholz weist darauf hin, dass die DeerthstraBe bereits heutzutage durch die
eigenen Patienten freigehalten wird und dies auch zukunftig so bleiben wird.

» Es erfolgt der Hinweis, dass viele FuBgéanger die DeerthstraBe benutzen und
diese durch die Zunahme des Verkehrs gefdhrdet werden. AuBerdem ist die
DeerthstraBe ab der Waldlust nur flir Fu3gédnger und Anlieger ausgeschildert.
Insofern stellt sich die Frage, ob die Stral3e tiberhaupt éffentlich ist.

» Wie wird der Baustellenverkehr abgewickelt?

Frau David antwortet, dass nach Auskunft des entsprechenden Fachamtes die
DeerthstraBBe eine 6ffentliche StralBe ist. Es besteht die Absicht, fir die Verbesserung
des Begegnungsverkehrs mit LKW bereits vorhandene Ausweichflachen zu befesti-
gen. Zur Optimierung des Baustellenverkehrs soll diese MaBnahme rechtzeitig
durchgefuhrt werden. Diese BaumaBnahme wird zu gegebener Zeit in den politi-
schen Gremien beraten und von der AWO finanziert.

Herr Grothe sagt zu, dass die angesprochene Gefahrdung der FuBgénger im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens geprift wird. AuBerdem wird Beschilderung mit
dem StraBenverkehrsamt besprochen.

» Wer zahlt die Schdden an der StraBe, die durch den Baustellenverkehr ent-
stehen?

Herr Grothe antwortet, dass der StraBenzustand im Rahmen eines Beweissiche-
rungsverfahrens vor dem Beginn und nach dem Ende der BaumaBnahme kontrolliert
und dokumentiert wird, damit die AWO gegebenenfalls die Instandsetzung zu Uber-
nehmen hat.

5. Freizeit / Wanderweg

» Vertrdgt sich das Projekt mit dem Leitbild von Hagen? Ein wesentliches Ele-
ment ist der Erholungswert des Waldes.

e Hagen bewirbt sich fir die Regionale 2022 /2025. Durch die Klinikerweiterung
wird der Antrag unterlaufen.

e Das Naherholungsgebiet sollte erhalten bleiben.

e Der Premiumwanderweg flhrt an einem Gefdngnis vorbei.
e Die Wanderer und FuBgénger sind die Benachteiligten.

e Beeintrachtigung flr erholungsuchende Menschen

Herr Grothe bestétigt die Bedeutung des Waldes und die Naherholungsqualitaten fur
die Hagener Blrger. Es besteht ein grundsatzlicher Konflikt zwischen den Belangen
der Umwelt und den sozialen Belangen, worlber abgewogen werden muss. Die Ent-
scheidung ist letztlich vom Rat nach vorherigen Beratungen in den politischen Gre-
mien zu treffen. Die Qualitat des Wanderweges wird allerdings nicht wesentlich be-
eintréchtigt, zumal aufgrund der Anlegung von Wallen und entsprechender Bepflan-
zung die Klinik kaum noch zu sehen sein wird. Hierzu berichtet Herr Weide Uber eine
Abstimmung mit der HAGENagentur Abt. Tourismus und dem Ergebnis, dass die
Klinikerweiterung einer Nachzertifizierung des Premiumweges nicht entgegensteht.

-9.






FNP - Teilanderung Nr. 100
- Im Deerth -

ny
i

0.2~ Harkorts

N
/

WA

In der Selbecke

Jggg_fpfﬂd

Druckvorlagen - Nr. 683 / 2017 Fachgruppe Stadtentwicklung / Flachennutzungsplan



	Vorlage
	Anlage 1: Begründung Teil A
	Anlage 2: Begründung Teil B Umweltbericht
	Anlage 3: Protokoll Bürgeranhörung
	Anlage 4: Übersichtsplan

